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In dem Rechtsstreit 
 
 
1) … 

- Kläger, Berufungsbeklagter u. Berufungskläger - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
… 
 

2) … 
- Klägerin, Berufungsbeklagte u. Berufungsklägerin - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte … 
 
 

gegen 
 
 
… 
- Beklagte, Berufungsklägerin u. Berufungsbeklagte - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte … 
 
 
wegen Feststellung 
 

erlässt der 19. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden 

Richter am Oberlandesgericht …, die Richterin am Oberlandesgericht … und den Rich-

ter am Oberlandesgericht … auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 09.11.2015 

am selben Tage folgendes  
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ENDURTEIL: 

 

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Endurteil des Landgerichts München I, 

28. Zivilkammer, vom 09.12.2014 aufgehoben und die Klage insgesamt abge-

wiesen. 

 
Die Berufung der Kläger wird zurückgewiesen. 

 
II. Die Kläger tragen die Kosten des Rechtsstreits. 

 
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Kläger können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 

110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der 

Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages 

leistet. 

 
IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

Tatsächliche Feststellungen: 

 

Die Kläger machen gegen die beklagte Sparkasse Rückgewähransprüche nach erklär-

tem Darlehenswiderruf geltend. 

 

Am 12.03.2009 schlossen die Kläger mit der Beklagten den als Anlage K 1 vorgelegten 

Vertrag über ein "Darlehen mit anfänglichem Festzins mit dinglicher Sicherheit für pri-

vate Zwecke und für Existenzgründung" in Höhe von 153.000.- €. Das Darlehen diente 

den Klägern zur Finanzierung einer privat genutzten Immobilie. Dem Darlehensvertrag 

war folgende Widerrufsbelehrung beigefügt: 



- 3 - 

  



- 4 - 

Mit Anwaltsschreiben vom 27.11.2013 (Anlage K 2) erklärten die Kläger gegenüber der 

Beklagten den Widerruf des Darlehensvertrags. Die Kläger haben das Darlehen inzwi-

schen zurückgeführt und eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 20.749,61 € 

bezahlt.  

 

Die Kläger meinen, der Widerruf sei wirksam, weil ihr gesetzliches Widerrufsrecht zum 

Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erloschen gewesen sei, da die Beklagte sie nicht 

ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht belehrt habe. Die Beklagte habe das Muster 

der BGB-lnfo-VO in der damals gültigen Fassung nicht ordnungsgemäß übernommen 

und könne sich deshalb nicht auf die Gesetzlichkeitsfiktion berufen. Die Widerrufsbeleh-

rung entspreche auch nicht den gesetzlichen Vorschriften, weil die Hinweise für "Finan-

zierte Geschäfte" mehr als 50 % des gesamten Textes der Widerrufsbelehrung darstell-

ten und schon deshalb in hohem Maße geeignet seien, von dem eigentlichen Beleh-

rungsinhalt abzulenken. Außerdem könne ein durchschnittlicher Leser nicht erkennen, 

dass die Voraussetzungen für ein finanziertes Geschäft in seinem Fall nicht gegeben 

seien. Er könne die Widerrufsbelehrung daher so verstehen, dass ein Widerruf des 

Verbraucherkreditvertrags auch die Unwirksamkeit des Grundstücksgeschäftes zur 

Folge hätte. Die Hinweise seien außerdem widersprüchlich, weil sie sich auf alle ver-

schiedenen Varianten eines finanzierten Geschäfts bezögen. Den Klägern sei auch - 

wie jedem durchschnittlichen Verbraucher - unbekannt, was unter einem Fernabsatzge-

schäft zu verstehen sei. Sie hätten daher nicht gewusst, ob in ihrem Fall ein Fernab-

satzgeschäft gegeben sei oder nicht. Die Abstimmung über den Darlehensvertrag sei 

nämlich teilweise unter Einsatz von Fernkommunikationsmittels erfolgt, so dass durch-

aus ein entsprechendes Geschäft gegeben hätte sein können. Im Ergebnis hätten die 

Kläger deshalb nicht gewusst, ob sich die Widerrufsbelehrung an sie gerichtet habe 

oder für ihren Fall ausweislich der Fußnote 1 gar kein Widerrufsrecht habe bestehen 

sollen. Den Klägern sei zudem - wie jedem durchschnittlichen Verbraucher - nicht be-

kannt gewesen, unter welchen genauen Voraussetzungen ein verbundenes Geschäft 

gegeben sei. Aus ihrer Sicht hätten beide Verträge eine "wirtschaftliche Einheit" darge-

stellt. Die Kläger hätten die Hinweise unter "Finanzierte Geschäfte" daher auf sich be-

zogen und befürchtet, dass ein Widerruf des Darlehensvertrags sich auf den Kaufver-

trag der Immobilie auswirken könne. Sie hätten erstmals durch ihren heutigen Prozess-

bevollmächtigten erfahren, dass die Hinweise über "Finanzierte Geschäfte" für sie gar 
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nicht zuträfen und in rechtlicher Hinsicht die Voraussetzungen eines verbundenen oder 

finanzierten Geschäfts gar nicht vorlägen. 

 

Die Beklagte meint, die Klage sei jedenfalls unbegründet, weil kein wirksamer Widerruf 

vorliege. Die streitgegenständliche Widerrufsbelehrung entspreche der auf den streitge-

genständlichen Darlehensvertrag anwendbaren Gesetzeslage. Zudem entspreche die 

Belehrung der Anlage 2 zu § 14 Abs. 1, 3 BGB-lnfo-VO in der Fassung vom 01.04.2008 

bis 03.08.2009 bzw. sie enthalte keine inhaltliche Bearbeitung dieser Widerrufsbeleh-

rung, sondern allenfalls unerhebliche sprachliche Abweichungen bzw. rein redaktionelle 

Abweichungen ohne sachliche Einschränkung des Widerrufsrechts. Der Teil der Wider-

rufsbelehrung über "Finanzierte Geschäfte" sei unschädlich, weil in Gestaltungshinweis 

[10] der Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 und 3 BGB-lnfo-VO bestimmt sei, dass die Hinweise 

für "Finanzierte Geschäfte" entfallen können, wenn ein verbundenes Geschäft nicht 

vorliege. Nicht bestimmt sei, dass derartige Hinweise entfallen müssen. Die Belehrung 

über das Vorliegen eines verbundenen Geschäfts bzw. einer "wirtschaftlichen Einheit" 

sei inhaltlich vollständig richtig. Auch die Hinweise, dass "paketfähige Sachen auf Kos-

ten und Gefahr des Vertragspartners zurückzusenden" seien, und dass "nicht paketver-

sandfähige Sachen bei Ihnen abgeholt werden" und auf das Zurückführen einer Ver-

schlechterung einer Sache auf Grund einer Prüfung "wie sie etwa im Ladengeschäft 

möglich gewesen wäre", seien inhaltlich richtig. Eine Verwirrung über die Widerrufsfol-

gen bei den Klägern habe dadurch nicht entstehen können. Diesen sei ohne Weiteres 

klar gewesen, dass derartige Hinweise sich nicht auf einen finanzierten Immobilienver-

kauf beziehen konnten. Ein (angeblicher) Fehler in der Widerrufsbelehrung hinsichtlich 

eines nicht einschlägigen Teils - hier des Teils über "Finanzierte Geschäfte" - könne für 

eine Entscheidung des Verbrauchers auch nicht kausal sein und sei daher von vornhe-

rein unbeachtlich. Die Fußnote 1 zum Fernabsatzgeschäft sei unschädlich, weil unstrei-

tig kein Fernabsatzgeschäft vorliege und die Kläger daran auch nicht gezweifelt hätten. 

Außerdem stehe die sehr kleingedruckte Fußnote außerhalb der eigentlichen Belehrung 

und im Zusammenhang mit einer weiteren Fußnote 2, so dass sich eindeutig ergebe, 

dass es sich bei den Fußnoten um Bearbeiterhinweise an den Sachbearbeiter der Be-

klagten handele. Die Angabe in der Überschrift der Belehrung ("Verbraucher[...]") und 

die Nennung des Rechtsgeschäfts ("Darlehensvertrag vom [...]") stellten keine Mängel 

dar, sondern seien rein formelle Abweichungen. Der kursive und in Klammer gesetzte 
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Text sei deutlich als rein interner Hinweis gestaltet und ohne Weiteres als solcher zu 

verstehen, nachdem hinter der Klammer die entsprechenden Angaben zu den Kontakt-

daten der Beklagten in die Belehrung eingefügt worden seien. Ein etwaiges Widerrufs-

recht der Kläger sei auch bereits verwirkt gewesen. Auf die tatsächlichen Feststellungen 

des Landgerichts in dem angefochtenen Urteil wird ergänzend Bezug genommen 

(§ 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO).  

 

Das Landgericht hat der Klage hinsichtlich der Rückerstattung der Vorfälligkeitsent-

schädigung von 20.749,61 Euro nebst Zinsen stattgegeben und sie im übrigen abge-

wiesen mit der Begründung, die Widerrufsbelehrung genüge weder der Musterbeleh-

rung noch den Anforderungen von § 355 Abs. 2 BGB a.F., weil es an der danach erfor-

derlichen deutlichen Gestaltung der Belehrung fehle. Um die vom Gesetz bezweckte 

Verdeutlichung des Rechts zum Widerruf nicht zu beeinträchtigen, dürfe die Widerrufs-

belehrung grundsätzlich keine anderen Erklärungen enthalten. Da die Hinweise zu 

finanzierten Geschäften für den verfahrensgegenständlichen Vertrag nicht einschlägig 

seien, handele es sich dabei um eine ablenkende, dem Deutlichkeitsgebot zuwiderlau-

fende Ergänzung.  

 

Hiergegen richten sich die Berufungen beider Parteien jeweils unter Wiederholung und 

Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags. Nach Ablauf der Berufungsbegründung 

haben die Kläger als weiteren Belehrungsfehler noch gerügt, dass der Fristbeginn un-

klar sei. 

 

Die Kläger beantragen, die Beklagte zur Zahlung weiterer 9.085,41 € 

nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 % Punkten über dem Basiszinssatz 

seit 09.08.2014 zu verurteilen, und die Berufung der Beklagten zurück-

zuweisen. 

 

Die Beklagte beantragt, das Urteil des Landgerichts abzuändern, die 

Klage abzuweisen und die Berufung der Kläger zurückzuweisen. 

 

Ergänzend wird auf die Schriftsätze der Parteien im Berufungsverfahren Bezug ge-

nommen. Der Senat hat ohne Beweisaufnahme entschieden. 
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Begründung: 
 

I.  

 

Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet, da den Klägern kein Widerrufs-

recht mehr zustand.  

 

1. Vorauszuschicken ist, dass sich die in den Vordergrund der Berufungserwiderung 

der Kläger gestellte Frage nach der Gesetzlichkeitsvermutung der Musterbelehrung 

nur und erst stellen würde, wenn die Kläger zuvor einen inhaltlichen Fehler der hier 

verwendeten Widerrufsbelehrung nachgewiesen hätten (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 

18.3.2014 – II ZR 109/13, zum Beginn der Widerrufsfrist „frühestens…“, wie es in 

früheren Musterbelehrungen vorgesehen war). Denn die Widerrufsbelehrung der 

Beklagten ist primär an den damaligen gesetzlichen Anforderungen der §§ 355 II, 

358 V BGB a.F. und nicht etwa an der Musterbelehrung zu messen (vgl. z.B. BGH, 

Urteil vom 23.06.2009 - XI ZR 156/08; wohl allg. Meinung z.B. OLG Stuttgart Urteil 

vom 29.04.2015, Gz. 9 U 176/14; das wird übersehen von OLG Hamm, Urteil vom 

25.03.2015 - 31 U 155/14, Rz. 10, das sich allein mit dieser Frage befasst, ohne zu-

vor einen Belehrungsfehler festzustellen).  

 

Gemäß § 355 II 1 BGB a.F. begann die 2-wöchige Widerrufsfrist zu dem Zeitpunkt, 

zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufs-

recht erteilt wurde, die ihm u.a. seine Rechte deutlich machte. Gemäß § 355 III 3 

BGB i.d.F.d. OLGVertrÄndG 2002 erlosch das Widerrufsrecht jedoch nicht, wenn 

der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt wurde. Das 

daraus ggf. resultierende „ewige Widerrufsrecht“ entspricht dem ausdrücklichen Wil-

len des Gesetzgebers und sollte durch „leichte und sichere Widerrufsbelehrungen“ 

gemäß vorgegebener Muster kompensiert werden (BT-Drs. 14/9266 S. 45). Der 

Rspr. des BGH zufolge, der sich der Senat anschließt, kommt es dabei maßgeblich 

darauf an, ob der vom Gesetz mit der Einräumung eines Widerrufsrechts zu Guns-

ten des Verbrauchers verfolgte Zweck mit der von der Beklagten konkret verwende-

ten Widerrufsbelehrung noch erreicht wird (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 04.07.2002 - I 

https://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=200&az=31U15514


- 8 - 

ZR 55/00). Das war hier nach Auffassung des Senats der Fall: 

 

a) Als neuer Belehrungsfehler wird klägerseits nunmehr gerügt, dass der Fristbe-

ginn unklar sei. Das ist zwar offensichtlich verspätet gem. §§ 530 f. ZPO, aber 

gleichwohl im Berufungsverfahren noch zuzulassen, da der Inhalt der Belehrung 

als solcher unstreitig ist und die Zulassung den Rechtsstreit auch nicht verzögert 

(vgl. GrSZs, Beschluss vom 23.06.2008, Gz. GSZ 1/08). 

 

Die vorliegende Fallgestaltung ist allerdings nicht mit der Konstellation vergleich-

bar, die der Entscheidung des BGH vom 10.03.2009 (Az. XI ZR 33/08) zugrunde 

lag. Dort lautete die Widerrufsbelehrung im maßgeblichen Satz: „Der Lauf der 

Frist für den Widerruf beginnt einen Tag, nachdem dem Darlehensnehmer diese 

Belehrung mitgeteilt und eine Vertragsurkunde, der schriftliche Darlehensantrag 

oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder Darlehensantrages zur Verfügung 

gestellt wurde.“ Aus der Sicht eines unbefangenen durchschnittlichen Kunden, 

auf den abzustellen sei, könne diese Belehrung die unzutreffende Vorstellung 

hervorrufen, die Widerrufsfrist des § 355 II 1 BGB beginne unabhängig von einer 

Vertragserklärung des Verbrauchers bereits am Tag nach dem Zugang des An-

gebots der Beklagten nebst Widerrufsbelehrung (vgl. BGH a.a.O. unter II 2 b bb).  

 

Diese unzutreffende Vorstellung kann die vorliegend streitgegenständliche Wi-

derrufsbelehrung aus der Sicht eines unbefangenen durchschnittlichen Kunden 

jedoch nicht hervorrufen. Die Formulierung des § 355 II 3 BGB a.F. „der schriftli-

che Antrag des Verbrauchers“ wird hier in der Widerrufsbelehrung mit „Ihr schrift-

licher Antrag“ wiedergegeben, wie dies auch in der Musterbelehrung vorgesehen 

ist. Aus der Sicht eines unbefangenen durchschnittlichen Kunden kann die streit-

gegenständliche Belehrung daher nicht die unzutreffende Vorstellung hervorru-

fen, die Widerrufsfrist des § 355 II 1 BGB a.F. beginne unabhängig von einer 

Vertragserklärung des Verbrauchers bereits am Tag nach dem Zugang des An-

gebots der Beklagten nebst Widerrufsbelehrung. Der unbefangene durchschnitt-

liche Kunde erkennt vielmehr unschwer, dass ihm zum genau benannten Darle-

hen eine Widerrufsbelehrung erteilt werden soll. Unklarheiten hinsichtlich der für 
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den Fristbeginn erforderlichen Vertragsunterlagen bestehen daher nicht (ebenso 

17. Zivilsenat des OLG München, Beschluss gem. § 522 II ZPO vom 21.05.2015, 

Gz. 17 U 709/15; OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 05.08.2015, Az. 23 U 178/14). 

 

Aber selbst wenn die Belehrung insoweit gleichwohl unklar wäre, müsste sie als 

Teil der AGB danach beurteilt werden, welche Bedeutung ihr aus der Sicht des 

üblicherweise angesprochenen Kundenkreises unter Abwägung der beiderseiti-

gen Interessen zukommt. Aus der Sicht der hier interessierenden durchschnittli-

chen Kunden würde die Widerrufsfrist dann spätestens mit Erhalt der Darlehens-

vertragsurkunde beginnen (vgl. BGH, Urteil vom 13.01.2009 - XI ZR 118/08). Die 

in Fällen dieser Art ungerechtfertigte Rechtswohltat eines ewigen Widerrufs-

rechts würde dagegen – zumindest ohne anwaltliche Beratung - kein Verbrau-

cher erwarten. 

 

b) Soweit die Kläger die Darstellung der „Finanzierten Geschäfte“ als fehlerhaft rü-

gen, liegt zumindest ein inhaltlicher Fehler der Belehrung nicht vor. Die Beleh-

rung gilt insoweit – der Musterbelehrung folgend – unmissverständlich nur, „wenn 

beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden“ und erläutert diesen Rechts-

begriff sodann der gesetzlichen Regelung in § 358 I und II BGB und der Muster-

belehrung folgend. Die Belehrung geht somit keineswegs davon aus, dass im 

streitgegenständlichen Fall tatsächlich ein verbundenes Geschäft vorliegt, und ist 

mithin inhaltlich jedenfalls nicht unrichtig. Daher stellt sich hier auch die Frage 

nicht, ob und welche Rechtsfolgen eine inhaltlich unrichtige Belehrung über ein – 

in Wahrheit nicht vorliegendes - verbundenes Geschäft hätte (vgl. dazu Mün-

scher in: Schimansky/Bunte-Lwowski, Bankrechtshandbuch, 4. A. 2011, Bd. I 

§ 81 Rz. 427).  

 

Der von den Klägern diesbezüglich angesprochene Art. 247 EGBGB wurde erst 

durch Gesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2355) angefügt mit Wirkung ab 

11.06.2010, gilt also für die vorliegende Widerrufsbelehrung vom März 2009 

noch nicht. Nach dem hier noch maßgeblichen § 358 V BGB 2002 musste die er-

forderliche Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht zwar auf die 
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Rechtsfolgen eines verbundenen Geschäfts nach den Absätzen 1 und 2 Satz 1 

und 2 hinweisen. Das schließt als solches eine vorsorgliche Belehrung aber nicht 

aus. 

 

c) Inhaltlich unrichtig wird die Belehrung auch noch nicht dadurch, dass eine – für 

den jeweiligen Fall durchaus zutreffende – „Sammelbelehrung“ für alle Fälle ei-

nes finanzierten Geschäftes verwendet wurde, dass die Fußnoten nicht entfernt 

wurden oder durch die kursiven Angaben zum Adressaten des Widerspruchs etc.  

 

d) Ein Verstoß gegen das sog. Deutlichkeitsgebot (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 

74. A. 2015, Art. 24 EGBGB Rnr. 14 mwN) liegt ebenfalls nicht vor. Dem Deut-

lichkeitsgebot des § 355 II BGB entsprechend muss die Belehrung nicht nur in-

haltlich richtig und vollständig sein, sondern dem Verbraucher die Rechtslage 

auch unübersehbar zur Kenntnis bringen (vgl. BGH, Urteil vom 23.06.2009 - XI 

ZR 156/08, Rz. 24). Diesen eher drucktechnischen Anforderungen genügt die 

vorliegenden Belehrung, die gut lesbar und sehr übersichtlich in die Bereiche 

„Widerrufsrecht“, „Widerrufsfolgen“ und „Finanzierte Geschäfte“ gegliedert ist, 

ohne weiteres.  

 

e) Um die vom Gesetz bezweckte Verdeutlichung des Rechts zum Widerruf nicht zu 

beeinträchtigen, darf die Widerrufsbelehrung daneben allerdings grundsätzlich 

keine anderen Erklärungen oder verwirrende oder ablenkende Zusätze enthal-

ten. Diese Regelung schließt allerdings nicht schlechthin jeglichen Zusatz zur 

Belehrung aus. Ihrem Zweck entsprechend sind Ergänzungen als zulässig anzu-

sehen, die ihren Inhalt verdeutlichen. Nicht hierzu rechnen jedoch Erklärungen, 

die einen eigenen Inhalt aufweisen und weder für das Verständnis noch für die 

Wirksamkeit der Widerrufsbelehrung von Bedeutung sind und die deshalb von ihr 

ablenken. Entscheidend ist auch dabei, ob der vom Gesetz mit der Einräumung 

eines Widerrufsrechts zu Gunsten des Verbrauchers verfolgte Zweck mit der von 

der Beklagten verwendeten Widerrufsbelehrung noch erreicht wird (BGH, Urteil 

vom 04.07.2002 - I ZR 55/00). Das ist hier nach Auffassung des Senats ebenfalls 

der Fall: 
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(1) Eine vorsorgliche, inhaltlich zutreffende Belehrung über Voraussetzungen 

und Folgen eines verbundenen Geschäfts stellt entgegen der Auffassung des 

Landgerichts keinen unzulässigen Zusatz in diesem Sinne dar, auch wenn im 

konkreten Falle unstreitig kein verbundenes Geschäft vorliegt: 

 

Die Frage, ob materiell-rechtlich ein verbundenes Geschäft vorliegt, erfordert 

die Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und mitunter die Beant-

wortung schwierigster Rechtsfragen. Dass es den Klägern und anderen 

durchschnittlichen Verbrauchern auf der Grundlage der Hinweise oftmals nicht 

möglich ist, zu entscheiden, ob ein verbundenes Geschäft vorliegt oder nicht, 

ist somit auf die komplizierte Rechtslage und nicht etwa auf Unklarheiten der 

Belehrung zurückzuführen. Da eine Widerrufsbelehrung anerkanntermaßen 

unrichtig ist, wenn sie bei Vorliegen eines verbundenen Geschäfts nicht über 

dessen Rechtsfolgen belehrt (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 15.12.2009 - XI ZR 

45/09, zur Restschuldversicherung), muss es einem Kreditinstitut daher mög-

lich sein, die entsprechende Belehrung – wie in der Musterbelehrung vorge-

sehen – vorsorglich für den Fall vorzunehmen, dass ein verbundenes Ge-

schäft vorliegt, ohne dass dies einen „verwirrenden oder ablenkenden Zusatz“ 

darstellt. Ansonsten müsste der – i.d.R. nicht juristisch vorgebildete - Kredit-

sachbearbeiter diese mitunter sehr schwierige Rechtsfrage in jedem Einzelfall 

einer Kreditvergabe bindend vorentscheiden mit der Folge, dass bei einem 

Rechtsirrtum jeweils keine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung vorläge und 

als Rechtsfolge ein ewiges Widerrufsrecht bestünde. Das kann nach Auffas-

sung des Senats nicht richtig sein (ebenso OLG München, 17. Zivilsenat, Be-

schluss gem. § 522 II ZPO vom 21.05.2015, Gz. 17 U 709/15; Hanseatisches 

OLG, Urteil vom 03.07.2015 – 13 U 26/15; zumindest im Ergebnis auch OLG 

Düsseldorf vom 12.06.15, 22 U 17/15, Juris-Rz. 73; ähnlich OLG Bamberg, 

522 II- Hinweis vom 01.06.2015, 6 U 13/15; a.A. Teile der Lit., z.B. Gan-

sel/Gängel/Huth, NJ 2014, 230 Fn. 26; Habersack in: Münchener Kommentar 

zum BGB, 6. Auflage 2012, § 358 Rnr. 71).  
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Auch die Musterbelehrung sah deshalb seinerzeit im Gestaltungshinweis 10 

nur vor, dass die Hinweise für finanzierte Geschäfte entfallen können, wenn 

ein verbundenes Geschäft nicht vorliegt (vgl. Bekanntmachung der Begrün-

dung zur Dritten Verordnung zur Änderung der BGB-Informationspflichten-

Verordnung vom 12. März 2008, BAnz 2008, 957 ff, unter B II 2 i (2): „Die Er-

gänzung am Ende des Belehrungszusatzes für das finanzierte Geschäft ist 

vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Unternehmer den Textbaustein auch 

dann verwenden kann, wenn die Verträge rechtlich nicht verbunden sind. Da-

mit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Beurteilung, ob ein ver-

bundenes Geschäft vorliegt oder nicht, im Einzelfall schwierig sein kann.“) 

Selbst die in Gesetzesrang erhobene Musterbelehrung in Anlage 3 zu Art 

246b, § 2 III EGBGB sieht dies in Gestaltungshinweis 6 unverändert so vor.  

 

Die Kläger weisen dazu zwar zutreffend darauf hin, dass Art 246b, § 2 III EG-

BGB nicht für Verbraucherdarlehensverträge gilt. Dafür gilt Anlage 7 zu Art. 

247, §§ 6, 12 EGBGB. Dort hat der Gesetzgeber in der Tat für die Zeit ab 

24.07.2010 zu seinem Muster für eine Widerrufsinformation für Verbraucher-

darlehensverträge die Auffassung vertreten, dass der Darlehensgeber sich 

zunächst festlegen müsse, ob im konkreten Fall ein verbundener Vertrag ge-

mäß § 358 BGB vorliege (vgl. BT-Drs. 17/1394 S. 27). Ob das wirklich so ein-

fach ist, wie der Gesetzgeber scheinbar meint, mag dahinstehen. Das ändert 

aber nach Auffassung des Senats jedenfalls nichts daran, dass für die hier 

fragliche Zeit davor keine Rechtsnorm eine vorsorgliche Belehrung verboten 

und die Musterbelehrung des BMJ diese sogar ausdrücklich vorgesehen hat-

te.  

 

Auch wenn der BGH zu dieser Rechtsfrage, soweit ersichtlich, bisher nicht 

ausdrücklich Stellung genommen zu haben scheint, sieht sich der Senat durch 

einige Äußerungen des BGH in seiner Rechtsauffassung bestärkt: So hat der 

BGH z.B. in seinem Urteil vom 23.09.2003 - XI ZR 135/02 ausgeführt: „Der 

bloße Umstand, dass die in dem Kreditvertrag enthaltene Widerrufsbelehrung 

eine Belehrung über verbundene Geschäfte enthält, genügt hierfür [Anm: für 
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die Annahme verbundener Geschäfte] schon deshalb nicht, weil es sich um 

einen Formularvertrag handelt, der für unterschiedliche Vertragsgestaltungen 

offen sein muss“. Im Urteil vom 23.06.2009 - XI ZR 156/08, Rz. 25, hat er an-

gemerkt, dass es in Fällen, in denen das finanzierte Geschäft nicht widerruf-

bar ist, keineswegs unerheblich sei, wenn das Finanzierungsinstitut missver-

ständlich über die Rechtsfolgen eines gegenüber dem Unternehmer im kon-

kreten Fall nicht bestehenden Widerrufsrechts informiert habe. Demnach ist 

eine vorsorgliche Belehrung grundsätzlich zulässig; sie darf dann nur nicht 

missverständlich sein. Das ist hier, wie bereits dargelegt, jedoch nicht der Fall. 

 

(2) Dadurch, dass im vorliegenden Falle entgegen der Musterbelehrung einige 

Sätze nicht gestrichen wurden (die Beklagte hat Satz 2 ebenso wie die Sätze 

11 und 12 sowie den Zusatz in Gedankenstrichen in Satz 9 in ihrer Belehrung 

belassen und somit eine Art „Sammelbelehrung“ für alle möglichen verbun-

denen Geschäfte erstellt, vgl. LG Heidelberg, Urteil vom 13.01.2015 - 2 O 

230/14, Juris-Rz. 25), entsteht angesichts der – primär der schwierigen 

Rechtslage geschuldeten - Gesamtkomplexität des Hinweises kein erhebli-

ches zusätzliches Ablenkungspotential mehr, zumal z.B. die mangelnde Ein-

schlägigkeit der Hinweise auf die „Rücksendung“ bei Grundstücksgeschäften 

auch für einen durchschnittlichen Verbrauer noch ohne weiteres erkennbar 

ist. 

 

Zu bedenken ist dabei nach Auffassung des Senats auch, dass es sich bei 

Widerrufsbelehrungen um Formulare handelt, die für unterschiedliche Ver-

tragsgestaltungen offen sein müssen (BGH, Urteil vom 23.09.2003 - XI ZR 

135/02). Das wird im vorliegenden Falle besonders deutlich: Auch wenn der 

streitgegenständliche Darlehensvertrag den Klägern unstreitig zur Finanzie-

rung einer privat genutzten Immobilie diente, so haben sie doch ein "Darlehen 

mit anfänglichem Festzins mit dinglicher Sicherheit für private Zwecke und für 

Existenzgründung" abgeschlossen. Konsequenterweise ist dann auch die 

Widerrufsbelehrung entsprechend weit für alle denkbaren Finanzierungszwe-

cke formuliert. Ansonsten müsste der Kreditsachbearbeiter der Bank je nach 
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konkretem, von ihm zu erfragendem Finanzierungszweck (z.B. „wollen Sie mit 

dem Darlehen vielleicht eine paketfähige Sache kaufen?“) die Belehrung indi-

viduell anpassen. Das hält der Senat weder für sinnvoll noch für zumutbar 

(ebenso zumindest im Ergebnis z.B. Hanseatisches OLG, Urteil vom 

03.07.2015 – 13 U 26/15; OLG Düsseldorf vom 12.06.15, 22 U 17/15, Juris-

Rz. 73; ähnlich OLG Bamberg, 522 II- Hinweis vom 01.06.2015, 6 U 13/15; 

LG Heidelberg, BKR 2015, 417). 

 

(3) Fernliegend erscheint dem Senat eine Irreführung durch die aus der Muster-

belehrung übernommenen kursiven Klammerangaben zum Adressaten des 

Widerspruchs. An wen der Widerspruch im vorliegenden Falle konkret zu 

richten gewesen wäre, ergibt sich unzweideutig aus der nachfolgenden kon-

kreten Adressangabe. 

 

(4)  Ebenfalls kein Irreführungspotential kommt nach Auffassung des Senats der 

Fußnote 1 „nicht für Fernabsatzgeschäfte“ zu. Sofern er diese – mit Blick auf 

das Deutlichkeitsgebot (s.o.) sehr klein geschriebene - Fußnote überhaupt 

wahrnimmt, wird der durchschnittliche Verbraucher daraus schließen, dass 

für Fernabsatzgeschäfte offensichtlich ein anderes Belehrungsformular vor-

gesehen ist. In Zusammenschau mit der zweiten Fußnote – bei der es sich 

ganz offensichtlich um einen Ausfüllhinweis für das Bankpersonal handelt - 

wird der unbefangene durchschnittliche Kunde auch unschwer erkennen, 

dass sich auch bei der ersten Fußnote nur um einen Hinweis für das Bank-

personal handelt. Jedenfalls wenn dem Verbraucher - wie hier - eine auf ei-

nem gesonderten Blatt verfasste und zur Unterschrift vorgesehene Wider-

rufsbelehrung erteilt wird, die mit dem Namen des Verbrauchers und der Dar-

lehensnummer versehen ist und die sich ausdrücklich auf den von ihm abge-

schlossenen Darlehensvertrag bezieht, ist eine Irreführung von vorneherein 

ausgeschlossen. Der durchschnittliche Verbraucher wird dann nämlich zu 

Recht annehmen, dass diese Belehrung für ihn bestimmt ist und sich auf den 

von ihm abgeschlossenen Darlehensvertrag bezieht, weil es ansonsten kei-

nen Sinn ergeben würde, ihm eine mit konkreten Angaben zum Vertrag ver-
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sehene und an ihn adressierte Belehrung auszuhändigen und zur Unterschrift 

vorzulegen. Er kann die Erklärung daher nur so verstehen, dass ihm zu dem 

abgeschlossenen Darlehensvertrag ein Widerrufsrecht zusteht und dass sich 

die Erläuterungen zu den Voraussetzungen und den Folgen des Widerrufs in 

der ihm erteilten Belehrung auf diesen Darlehensvertrag beziehen (ebenso 

17. Zivilsenat des OLG München, Beschluss gem. § 522 II ZPO vom 

21.05.2015, Gz. 17 U 709/15; LG Heidelberg, BKR 2015, 417). 

 

Darauf, ob ein Fernabsatzgeschäft hier in der konkreten Situation überhaupt 

nahelag, kommt es daher nicht an. Allerdings haben die Kläger insoweit konk-

ret nur behauptet, der Darlehensvertrag sei ihnen von einem Herrn S. zuhau-

se vorgelegt worden (allerdings offensichtlich bereits mit Unterschrift der Be-

klagten, vgl. Anlage K 1). Wie bereits die Beklagte zutreffend ausgeführt hat, 

würde es sich dann aber keinesfalls um ein Fernabsatzgeschäft handeln 

(sondern allenfalls um ein Haustürgeschäft, auf das sich die Kläger mangels 

Vorliegen der Voraussetzungen aber nicht berufen haben, wie ihr Prozessbe-

vollmächtigter im Termin vor dem Senat – insoweit nicht protokolliert – klar-

gestellt hat). 

 

Insgesamt ist der Senat deshalb der Auffassung, dass der vom Gesetz mit der Ein-

räumung eines Widerrufsrechts zu Gunsten des Verbrauchers verfolgte Zweck mit 

der von der Beklagten hier konkret verwendeten Widerrufsbelehrung noch ausrei-

chend erreicht wird. Die ggf. allenfalls vorliegenden geringfügigen Unschärfen er-

scheinen ihm deutlich zu marginal, um ein ernsthaftes Hindernis für eine fristgemä-

ße Ausübung des Widerrufsrechtes durch die Kläger darzustellen mit der Folge, 

dass ihnen deshalb die Rechtswohltat eines ewigen Widerrufsrechts einzuräumen 

wäre. 

 

2. Daher kann dahinstehen, ob sich die Beklagte bei – hier nicht gegebener - Fehler-

haftigkeit der Widerrufsbelehrung auf die sog. Gesetzlichkeitsvermutung der Mus-

terbelehrung in Anlage 2 zu § 14 I, III BGB-InfoVO (vgl. BGH, Urteil vom 18.3.2014 – 

II ZR 109/13) berufen könnte, obwohl sie deren Text keinerlei inhaltlicher Anpassung 
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unterzogen hat. Sie hat vielmehr entgegen der Ausfüllanleitung der Musterbelehrung 

Satz 2 ebenso wie die Sätze 11 und 12 der Musterbelehrung sowie den Zusatz in 

Gedankenstrichen in Satz 9 in ihrer Belehrung belassen und somit eine Art „Sam-

melbelehrung“ für alle möglichen verbundenen Geschäfte erstellt (für die Zulässig-

keit einer solchen Sammelbelehrung und das Eingreifen der Gesetzlichkeitsvermu-

tung in einem solchen Fall auch bei Nichtvorliegen eines verbundenen Geschäfts 

z.B. OLG Düsseldorf vom 12.06.2015, 22 U 17/15, Juris-Rz. 73; ähnlich OLG Bam-

berg, 522 II-Hinweis vom 01.06.2015, 6 U 13/15 a.A. OLG Hamm vom 25.03.2015, 

31 U 155/14). 

 

Für die Statthaftigkeit eines solchen Vorgehens spricht zwar, dass es sich bei Wider-

rufsbelehrungen um Formulare handelt, die für unterschiedliche Vertragsgestaltun-

gen offen sein müssen (vgl. BGH, Urteil vom 23.09.2003 - XI ZR 135/02). Ange-

sichts des weiten Verwendungszwecks des streitgegenständlichen Darlehensver-

tragsformulars ("Darlehen mit anfänglichem Festzins mit dinglicher Sicherheit für 

private Zwecke und für Existenzgründung") musste aber auch das Formular für die 

Widerrufsbelehrung ebenfalls entsprechend weit gefasst werden. Dass die Beklagte 

daneben offensichtlich auch die Bearbeitungshinweise und Fußnoten des Formular-

erstellers in der Belehrung belassen hat, kann damit allerdings wohl kaum mehr ge-

rechtfertigt werden. 

 

II.  

 

Die ebenfalls zulässige Berufung der Kläger erweist sich damit schon deshalb als un-

begründet, weil ihnen kein Widerrufsrecht mehr zustand.  

 

III.  

 

1. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO 

liegen nicht vor.  
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a) Die Zulassung der Revision ist nicht zur Sicherung einer einheitlichen Recht-

sprechung erforderlich. Die vorliegende Entscheidung entspricht, wie oben je-

weils dargelegt, der einhelligen obergerichtlichen Rechtsprechung. Ein Wider-

spruch zur Entscheidung des OLG Hamm vom 25.03.2015, 31 U 155/14, besteht 

schon deshalb nicht, weil dort – ohne Revisionszulassung - nur die Gesetzlich-

keitsvermutung der Musterbelehrung behandelt wurde, ohne einen Belehrungs-

fehler festzustellen. Soweit sich die die Kläger daneben noch auf OLG Stuttgart, 

Urteil vom 24.04.2014 - 2 U 98/13, berufen haben, betrifft diese Entscheidung ei-

ne „Ankreuz-Widerrufsbelehrung“ ab dem Jahr 2011 im Rahmen eines wettbe-

werbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs.  

 

b) Die Rechtssache hat auch keine grundsätzliche Bedeutung, zumal sie längst au-

ßer Kraft getretenes Recht wie §§ 355 II, 358 V BGB a.F oder die BGB-Info-VO 

betrifft. Der Klärungsbedarf entfällt jedoch, wenn einer Rechtsfrage wegen einer 

Rechtsänderung für die Zukunft keine Bedeutung mehr zukommt (BVerfG, Be-

schluss vom 04.11.2008, Gz. 1 BvR 2587/06, Rnr. 19). Klärungsbedürftig sind 

außerdem nur solche Rechtsfragen, deren Beantwortung zweifelhaft ist oder zu 

denen unterschiedliche Auffassungen vertreten werden und die noch nicht oder 

nicht hinreichend höchstrichterlich geklärt sind (BVerfG, Beschluss vom 

04.11.2008, Gz. 1 BvR 2587/06, Rnr. 19). Auch das verneint der Senat für den 

vorliegenden Fall: 

 

Es mag sein, dass die streitgegenständliche Belehrung auf einem Formular des 

Deutschen Sparkassenverlags beruht und zwischen 2002 und 2010 in einer min-

destens siebenstelligen Zahl von Fällen verwendet worden ist, wie die Kläger 

vorbringen. Das bedeutet aber noch nicht, dass alle Sparkassen dabei - wie im 

vorliegenden Falle - auch immer dieselbe Sammelbelehrung mit den Bearbeiter-

hinweisen des Formularerstellers verwendet hätten. Das hält der Senat daher 

nicht für eine abstrakt klärungsbedürftige Rechtsfrage, sondern für eine Frage 

des Einzelfalls.  
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Grundsätzliche Bedeutung könnte somit allenfalls der Frage zukommen, ob eine 

vorsorgliche Belehrung über ein verbundenes Geschäft im Streitjahr 2008 noch 

statthaft war (zum Streitstand s.o.). Da der BGH in den letzten Jahren zahllose 

Widerrufs-Verfahren entschieden hat, ohne diese Frage zu problematisieren, hält 

der Senat das aber mit der übrigen obergerichtlichen Rspr. (s.o.) nicht für ernst-

lich zweifelhaft und somit auch nicht für höchstrichterlich klärungsbedürfig.  

 

2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO, die über die vorläufige Voll-

streckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.  

 

 

 

                      …                                       …                                        …  

        Vorsitzender Richter                    Richterin                              Richter 

am Oberlandesgericht 

 

 

   

 


